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 Veröffentlicht am 20.11.1980

Norm

ABGB §1304 A1

ABGB §1327 f

Rechtssatz

Im Eingehen einer Lebensgemeinschaft und in der Unterlassung einer für den staatlichen Bereich wirksamen

Eheschließung durch den hinterbliebenen Ehegatten kann ein Verstoß gegen die guten Sitten nicht erblickt werden.

Auch aus der Schadensminderungsp4icht kann eine Verp4ichtung eines nach § 1327 ABGB anspruchsberechtigten

Ehegatten, zur Entlastung des Schädigers eine wirksame Ehe zu schließen, schon deshalb nicht abgeleitet werden, weil

sich der Zweck der Ehe keineswegs in vermögensrechtlichen Belangen erschöpft.
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